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RS OGH 1989/1/10 4Ob607/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1989

Norm

KO §83

KO §90

KO §114 Abs2

Rechtssatz

Auch das Fehlen einer ausdrücklichen Genehmigung zur Erhebung der (Anfechtungsklage) Klage macht die Klage

weder unzulässig noch unschlüssig. Der Masseverwalter ist in seiner Amtsbefugnismitwirkung nach außen

grundsätzlich nicht beschränkt.
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